
785 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Nachdruck vom 1. 12. 1988 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 
dem das Beamten-Kranken- und Unfallversi
cherungsgesetz geändert wird (18. Novelle 
zum Beamten-Kranken- und Unfallversiche-

rungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Beamten-Kranken- und Unfallversiche
rungsgesetz, BGBI. Nr. 200/1967, in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBI. Nr. 284/1968, BGBI. 
Nr. 24/1969, BGBI. Nr. 388/1970, BGBI. Nr.35/ 
1973, BGBI. Nr.780/1974, BGBI. Nr.707/1976, 
BGBI. Nr. 648/1977, BGBI. Nr. 124/1978, BGBI. 
Nr. 280/1978, BGBI. Nr. 685/1978, BGBI. 
Nr.534/1979, . BGBI. Nr.589/1980, BGBI. 
Nr. 285/1981, BGBI. Nr. 592/1981, BGBI. Nr. 78/ 
1983, BGBI. Nr. 593/1983, BGBI. Nr. 488/1984, 
BGBI. Nr. 104/1985, BGBI. Nr.205/1985, BGBI. 
Nr.115/1986, BGBI. Nr.612/1987 und BGBI. 
Nr. 283/1988 wird geändert wie folgt: 

1. § 56 Abs. 3 Z 1 lautet: 

,,1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend 
beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres; die Angehörigeneigenschaft 
verlängert sich höchstens bis zur Vollendung 
des 27. Lebensjahres, wenn die Berufsausbil
dung über das 25. Lebensjahr hinaus andau
ert, die Kind~r (Enkel) ein ordentliches Stu
dium betreiben und eine Studiendauer im 
Sinne des § 2 Abs. 3 des Studienförderungsge
setzes 1983, BGBL Nr. 436, ohne wichtige 
Gründe nicht überschreiten;" 

2. § 105 Abs. 3 Z 1 lautet: 

,,1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befindet, die seine Arbeitskraft überwiegend 
beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres; die Kindeseigenschaft ver
längert sich höchstens bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres, wenn die Berufsausbildung 
über das 25. Lebensjahr hinaus andauert, das 

Kind ein ordentliches Studium betreibt und 
eine Studiendauer im Sinne des § 2 Abs. 3 des 
Studienförderungsgesetzes 1983 ohne wich
tige Gründe nicht überschreitet;" 

3. § 153 lautet: 

"Genehmigung der Veränderungen 
von Vermögensbeständen 

§ 153. Beschlüsse der Verwaltungskörper über 
Veränderungen im Bestand von Liegenschaften, 
insbesondere über die Erwerbung, Belastung oder 
Veräußerung von Liegenschaften, ferner über die 
Errichtung oder Erweiterung von Gebäuden bedür
fen - nach Zustimmung des Hauptverbandes 
gemäß § 31 Abs. 6 lit. a des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes - zu ihrer Wirksamkeit der 
Genehmigung des Bundesministers für Arbeit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen. Das gleiche gilt für einen Umbau von 
Gebäuden, wenn damit eine Änderung des Ver
wendungszweckes (§ 31 Abs. 6 lit. a des Allgemei
nen Sozialversicherungsgesetzes) verbunden ist." 

Artikel 11 

Inkrafttreten 

Dieses Bundesgesetz tritt rückwirkend mit 
1. Jänner 1988 in Kraft. 

Artikel III 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
betraut: 

a) hinsichtlich der Bestimmung der §§ 56 Abs. 3 
Z 1 und 105 Abs. 3 Z 1 des Beamten-Kran
ken- und Unfallversicherungsgesetzes in der 
Fassung des Art. I Z 1 und Z 2 der Bundesmi
nister für Arbeit und Soziales; 

b) hinsichtlich der Bestimmung des § 153 des 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs
gesetzes in der Fassung des Art. I Z 3 der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales im . 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen. 
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2 785 der Beilagen 

VORBLATT 

Problem und Ziel: 

Herstellung der Übereinstimmung mit den Bestimmungen des ASVG, die durch die Vorlage des Ent
wurfes einer 46. Novelle zum ASVG geändert werden sollen. 

Lösung: 

Übernahme der entsprechenden Bestimmungen aus dem Entwurf zum ASVG in das Sozialversiche
rUrigsrecht der öffentlich Bediensteten. 

Alternativen: 

Beibehaltung des bisherigen Rechtszustandes. 

Kosten: 

Keine. 
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785 der Beilagen 3 

Erläuterungen 

Der gleichzeitig vorgelegte Entwurf emer 
46. Novelle zum ASVG enthält ua. Änderungen 
von Bestimmungen, die weitgehend im gleichen 
Wortlaut auch im B-KUVG enthalten sind. Um die 

. bisherige Übereinstimmung der jeweiligen Vor
schriften in den beiden Rechtsbereichen weiterhin 
aufrechtzuerhalten, ist es erforderlich, die in 
Betracht kommenden B-KUVG-Vorschriften im 
Rahmen des vorliegenden Entwurfes einer 
18. Novelle zum B-KUVG an die im Entwurf einer 
46. Novelle zum ASVG geänderten ASVG-Bestim
mungen anzupassen. 

Um das Auffinden der in Betracht kommenden 
Erläuterungen im ASVG, die in gleicher Weise 
auch für' die vorliegenden Änderungen Im 

B-KUVG gelten, zu erleichtern, werden die korre
spondierenden Änderungen aus den beiden Ent
würfen im folgenden einander gegenübergestellt: 

B-KUVG 

§ 56 Abs. 3 Z 1 
§ 105 Abs. 3 Z 1 
§ 153 

ASVG 

§ 123 Abs. 3 Z 1 
§ 252 Abs. 2 Z 1 
§447 

Die beabsichtigten Änderungen geben aus finan
zieller Sicht keinen Anlaß zu Bemerkungen. 

Die verfassungs rechtliche Grundlage des Ent
wurfes beruht auf Art. 10 Abs. 1 Z 11 B-VG. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 

Anspruchsberechtigung der Angehörigen 

§ 56. (1) und (2) unverändert. 

(3) Kinder und Enkel (Abs. 2 Z 2 bis 6) gelten als Angehörige bis zur Vollen
dung des 18. Lebensjahres. Nach diesem Zeitpunkt gelten sie als Angehörige, 
wenn und solange sie . 

1. sich {n einer Schul- oder Berufsausbildung befinden, die ihre Arbeitskraft 
überwiegend beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjah
res; die Angehörigeneigenschaft verlängert sich höchstens bis z.ur Vollen
dung des 27. Lebensjahres, wenn die Berufsausbildung über das 25. Lebens
jahr hinaus andauert, die Kinder (Enkel) ein ordentliches Studium betrei
ben und eine Studiendauer im Sinne des § 2 Abs. 3 des Studienförderungs
gesetzes 1983, BGBI. Nr.436, nicht überschreiten. Überschreitungen, die 
wegen Erfüllung der Wehrpflicht, der Zivildienstpflicht oder wegen sonsti
ger wichtiger Gründe gemäß § 2 Abs. 3 letzter Satz des Studienförderungs
gesetzes 1983 eintreten, sind hiebei außer Betracht zu lassen; 

2. unverändert. 

(4). bis (10) unverändert. 

Kinderzuschuß 

§ 105. (1) und (2) unverändert. 

(3) Der Kinderzuschuß ist auch nach Vollendung des 18. Lebensjahres, 
jedoch nur auf besonderen Antrag zu gewähren oder weiterzugewähren, wenn 
und solange das Kind 

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befindet, die seine Arbeitskraft 
überwiegend beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjah
res; die Kindeseigenschaft verlängert sich höchstens bis zur Vollendung 
des 27. Lebensjahres, wenn die Berufsausbildung über das 25. Lebensjahr 
hinaus andauert, das Kind ein ordentliches Studium betreibt und eine Stu
diendauer im Sinne des § 2 Abs.3 des Studienförderungsgesetzes 1983 
nicht überschreitet. Überschreitungen, die wegen Erfüllung der Wehr
pflicht, der Zivildienstpflicht oder wegen sonstiger wichtiger Gründe 
gemäß § 2 Abs. 3 letzter Satz des Studienförderungsgesetzes 1983 eintre
ten, sind hiebei außer Betracht zu lassen; 

2. unverändert. 

Vorgeschlagene Fassung 

Anspruchsberechtigung der Angehörigen 

§ 56. (1) und (2) unverändert. 

(3) Kinder und Enkel (Abs. 2 Z 2 bis 6) gelten als Angehörige bis zur Vollen
dung des 18. Lebensjahres. Nach diesem Zeitpunkt gelten sie als Angehörige, 
wenn und solange sie 

1. sich in einer Schul- oder' Berufsausbildung befinden, die ihre Arbeitskraft 
überwiegend beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjah
res; die Angehörigeneigenschaft verlängert sich höchstens bis zur Vollen
dung des 27. Lebensjahres, wenn die Berufsausbildung über das 25. Lebens
jahr hinaus andauert, die Kinder (Enkel) ein ordentliches Studium betrei
ben und eine Studiendauer im Sinne des § 2 Abs. 3 des Studienförderungs
gesetzes 1983, BGBI. Nr. 436, ohne wichtige Gründe nicht überschreiten; 

2. unverändert. 

(4) bis (10) unverändert. 

Kinderzuschuß 

§ 105. (1) und (2) unverändert. 

(3) Der Kinderzuschuß ist auch nach Vollendung des 18. Lebensjahres, 
jedoch nur auf besonderen Antrag zu gewähren oder weiterzugewähren, wenn 
und solange das Kind 

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befindet, die seine Arbeitskraft 
überwiegend beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjah
res; die Kindeseigenschaft verlängert sich höchstens bis zur Vollendung 
des 27. Lebensjahres, wenn die Berufsausbildung über das 25. Lebensjahr 
hinaUs andauert, das Kind ein ordentliches Studium betreibt und eine Stu
diendauer im Sinne des § 2 Abs. 3 des Studienförderungsgesetzes 1983 
ohne wichtige Gründe nicht überschreitet; 

2. unverändert. 
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Geltende Fassung' 

Genehmigung der Veränderungen von Vermögensbeständen 

§ 153. Jede Veränderung im Bestand von Liegenschaften, insbesondere die 
Erwerbung, Belastung oder Veräußerung von Liegenschaften, ferner die Errich
tung, Erweiterung oder Umbauten von Gebäuden ist - nach Zustimmung des 
Hauptverbandes gemäß § 31 Abs. 6 lit. a des Allgemeinen Sozialversicherungsge-

. setzes - nur mit Genehmigung des Bundesministers für Arbeit und Soziales im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen zulässig. 

Vorgeschlagene Fassung 

Genehmigung der Veränderungen von Vermögensbeständen 

§ 153. Beschlüsse der Verwaltungskörper über Veränderungen im Bestand 
von Liegenschaften, insbesondere über die Erwerbung, Belastung oder Veräuße
rung von Liegenschaften, ferner über die Errichtung oder Erweiterung von 
Gebäuden bedürfen - nach Zustimmung des Hauptverbandes gemäß § 31 
Abs.6 lit. a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes - zu ihrer Wirksam
keit der Genehmigung des Bundesministers für Arbeit und Soziales im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen. Das gleiche gilt für einen Umbau 
von Gebäuden, wenn damit eine Änderung des Verwendungszweckes (§ 31 
Abs.6 lit. a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) verbunden ist. 
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